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herausgegeben

.N 43. Sàthlirn, «-«.>»1.1.. ZZ. October t8M.
Die Schweizerische Kirchenzcitung erscheint jeden Samstag und kostet halbjährlich in Solvthurn Fr. 3. K9C., portofrei in der Sckiweiz Fr. 4.
In Monatsheften, durch den Vuchkandel bezogen, kosten 12 Hefte 4 fl. od. 2>/z Rthlr.—Inserate wcrvcn zu IS Cts. die Zeile berechne:.

Verlag und Expedition: Schercr'sche Buchhandlung in Solvthurn.

Vemlàng des Airchcngutes. bleibende Bcvollniächtigtc desselben in einem bestimmten

(Sechster St. Gallcr-Brief.*) Bezirke, und unter die ihncil übertragenen Befugnisse ge-

hörte auch die, unter der Oberaufsicht des Bischofs-Vcr-

^ H Wenn die Kirche Eigenthümer«! ihres Vcrnlögcns Walter des Vermögens ihrer Benesicien 'und Kirchen zu

im vollen Sinne des Wortes ist, wie sie das Kirchcnrccht sein. Bei dieser Vcrwaltnngweisc ist die Kirche bis heute

und das positive Recht überhaupt auffassen, so muß ihr geblieben. Die Theilnahme Dritter an der Beaufsichtigung

auch das Recht der Verwaltung im Grundsätze zuerkannt bcs Vermögens wird nur auf Grund eines bestimmten

werden. Denn das Eigenthumsrccht involvirt an und für Rcchtstitcls, Vorbehalt bei der Fnndation u. s. w. znge-

sich schon als untergeordnetes Recht die freie Verwaltung standen, ohne daß dem Obcraufsichtsrccht des Bischofs da-

und Disposition. Eine Ausnahme ist nur da rechtlich zu- durch Abbruch geschehen darf. Darum verordnet das Tri-
lässig, wo sie nothwendig wird, also bei physischen Perso- dcntinum soss. 22 vap. 9 ganz im Geiste der Kirchcnvcr-

neu während der Unmündigkeit oder sonstiger Unfähigkeit, ststsung und der frühern Gesetzgebung, daß die Verwalter

und diesem analog bei Anstalten, die eigene ausgeschiedene alles und jedes kirchlichen Vermögens gehalten seien, vor
Güter besitzen, ohne den Character einer moralischen Per- dein Bis eh o s jährlich Rechenschaft abzulegen; alle gegen-

son zu haben, wie Schulen, Spitäler u. s. w. Keiner stitigen Gewohnheiten und Privilegien sollen ungültig sein i
dieser Ausncchmsgrüilde läßt sich gegen die Kirche geltend und falls Dritte zn einer Prüfung der Verwaltung bercch-
machen. Sie hat als organisch gegliederte Gesellschaft ihr tigct seien, möge der Bischof gemeinsam mit ihnen die Prü-
rechtmäßig erworbenes Eigenthum, und darum ein eben so stmg vornehmen.

gegründetes Recht ans freie Verwaltung und Verwendung Diesen Grundsätzen gemäß hat die Kirche allerorts
desselben, als eine moderne Acticn-Gescllschaft. und jederzeit ihre Verwaltung eingerichtet, wo sie sich frei

Die Grundlinien der kirchlichen Verwaltung des Kir- bewegen konnte. Sie sind keine geistlichen Anmaßungen,
chengutes finden sich schon in den ersten Zeiten der Kirche weil sie aus dem Begriffe einer anerkannten Gesellschaft

ganz bestimmt ausgeprägt. Wie der Bischof in seinem don selbst sich ergeben, sie sind keine Utopien, weil sie die

Sprengel das primum axons und der oberste Leiter alles Kirche in allen Jahrhunderten geltend geinacht hat, nnv

kirchlichen Lebens war und hkirchenrechtlich) noch ist, so ist auch heute nicht von der Kirche aufgegeben werden können,

auch er der eigenthümliche und ursprüngliche Verwalter des dhnc ihre eigenen Ncchtsbcgriffe von sich selbst prciszuge-

Kirchengutes. Ihm wurden in den ersten Zeiten die Opfer ben. Es ist nicht überflüssig, an das zu erinnern, weil

und Beiträge der Gläubigen übergeben, die er dann für derjenige unter uns, der die Kirche nur aus der Erfahrung
die Kirchenfabrik, den Unterhalt der Geistlichen, die Armen kennt, der seine Vorstellungen über die Rechte der Kirche

und seine eigenen Bedürfnisse verwendete. Als später die aus der unter uns bestehenden Praxis abstrahirt hat, sich

Ausbreitung des Christenthums außerhalb der Städte, na- keicht versucht findet, obige Grundsätze für eine Antiquität

mentlich in den germanischen Reichen, das Bencficicnwesen Z" halten, was sie insofern wirklich sind, daß sie bei uns

und die ständige Anstellung der Geistlichen zur nothwendi- blos im bestaubten Canonicnm stehen, und in der Wirk-

gen Folge hatte, mußte auch eine reichere Gliederung der kichkeit total ignorirt werden.

Diöccsanvcrwaltung eintreten. Die ursprünglichen Gchil- >2" Gallen wird das Diöcesan-Kirchenvcrmögen,

sen und momentanen Stellvertreter des Bischofs wurden ^vie schon früher bemerkt worden, in Betreff der Eigen-
thumsfragc so ziemlich dem übrigen Vermögen der katholi-

*) Diese gründliche Abhandlung steht in Verbindung mit den frühern ^)cn Corporation gleichgestellt, und unterscheidet sich darum

»erdankenswerthcn Einsendungen über das .Staatskirchenthum«, auch Nicht IN der Verwaltung.

oergl. Lirchenzeitung Nr. 5, 12, 14, 17 und 19. Nach kirchlichen Grundsätzen würde die Verwaltung
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oiescr Güter dem Bischöfe dblìègm. Bei uns ist nicht blos

der rechtlich mögliche Fall, daß Dritte etwelche Theilnahme

an der Verwaltung haben, sondern der Bischof ist geradezu

von der Verwaltimg ausgeschlossen. Das katholische Groß-

rathscollegimn wählt den Administrationsrath, welcher,

nebst den übrigen allgemeinen Fonden, auch die des Bis-
thums, Priestcrseminars u. s. w. verwaltet, und darüber

jährlich dem katholischen Großrathscollegium Voranschlag

und Rechenschaftsbericht vorzulegen hat. Das Einzige, was

dem Bischöfe eingeräumt wurde, ist enthalten in einem

Beschlusse des katholischen Administrationsrathes vom 16.

August 1847, wo der Artikel 8 bestimmt: „Um dem Bi-
schofè Gelegenheit zu geben, im Geiste kirchenrechtlicher Be-

stimmnngcn auf Erhaltung und Verwendung der Bisthums-
fonde zeitig einwirken zu können, wird die Centralcommis-

sion alljährlich im September ihren Entwurf für die Vor-

anschläge der Ausgaben des Diöcesanfondcs, der Cathedral-

kirche und des Priesterseminars dem Bischöfe zur Einsicht

übermitteln, worauf dann der Administrationsrath im Mo-
nat October den Entwurf sammt den bezüglichen Beiner-

kuugen, welche allfällig von Seite der geistlichen Oberbe-

Horde beigefügt werden, revidiren und zu Handen des katho-

tischen Großrathscollegiums üblicherweise begutachten wird."

Allein, da diese Bestimmung nicht Gesetz, sondern nur Nc-

gnlativ einer Administrativbehörde ist, erstreckt sich die Ge-

legenhcit des Bischofs, „im Geiste kirchenrcchtlichcr Besinn-

mungcn auf die Verwendung der Bisthums-Fonde ciuzu-

wirken," nicht weiter, als die Höflichkeit und die Nücksich-

ten des jeweiligen Administrationrathes, und er kann je-

denfalls seinen Einfluß gegenüber dem Administrationsrathe
des Großrathscollegiums nie in anderer Weise geltend ma-

chen, als der Bcvogtete gegenüber dem Vogte es jederzeit

kann.

Gleiche Bewandtniß hat es mit den Klöstern. Die

Organisation für den katholischen Confcssionstheil vom 8.

März 1833 bestimmt in Artikel 22 : „Der Administrations-

rath beaufsichtigt das Verwaltungswesen der Klöster." Zur
Ausführung dieser Bestimmung verordnete das katholische

Großrathscollegium unter dem 20. November 1835 wie

folgt :

Die Art. 15 — 18 bestimmen, daß kein Kloster ohne

Bewilligung des Administrationsrathes einen Neubau oder

eine Reparatur mit eiucm Kostenbetrag von mehr als 500 st.

unternehmen, keine Gebäude, Liegenschaften oder Holz aus

den Waldungen veräußern dürfe.

Art. 33: Jedes Kloster hat jährlich über seine sammt-

lichen Einnahmen und Ausgaben eine genaue und specifi-

cirte Rechnung zu stellen, und die Conti über die verschie-

denen Ausgabekosten sorgfältig zu bewahren, und hat (Art.
34) alljährlich, bis Ende Februar, eine Abschrift seiner

vollständigen Jahresrechnung dem Administrationsrath ein-

zugeben. Nach Art. 2 hat zudem alle drei Jahre ein Rech-

nungsrevisor an Ort und Stelle eine genaue Prüfung vor-

zunehmen. Laut einer Instruction des Admiuistrationsra-
thcs vom 17. Januar 1837 hat er im Besonderen folgende

Obliegenheiten: Er revidirt die Rechnungen, sammelt Be-

schriebe über Gebäude, Liegenschaften und deren Bestand;

desgleichen besichtiget er auch „die Kirchenparamente
und andere Mobiliarschaften;" in sein Tagebuch hat er un-
ter Anderem auch zu notiren, die Anzahl der Ordensper-

sonen, ihre Beschäftigung, Betriebsamkeit, Anzahl der Dienst-
boten u. f. w. ; er ist berechtiget, Capitclsversamm-
lung en in den Klöstern zu begehren, und seine Anträge
denselben persönlich vorzubringen.

Man sieht daraus, daß die katholischen Obcrbehörden
das Ihrige gethan haben, um die Last, welche das Tri-
dentinum dem Bischöfe und Visitator überbunden hat, we-

sentlich zu erleichtern. Es erstreckt sich ihre Sorgfalt auch

auf die Aufnahme neuer Ordensglieder. Die lei-
tcnden Grundsätze sind, daß ein Kloster nur so lange be-

stehen dürfe, als es sich selber erhalten kann, und daß die

Frauenklöster billigcrweisc zu wohlthätigen Zwecken für den

katholischen Confessionstheil das Ihrige beitragen dürfen,
und daß endlich die Klostergelübde nur von solchen Perso-
nen abgelegt werden sollen, welche deren Wichtigkeit gehö-

rig einzusehen vermögend sind. Auf Grund dieser Erwä-

gungen ist jedem Kloster die gesetzliche Anzahl seiner Glie-
der zugemessen, und dem Administrationsrathe das beste

Wort bei der Aufnahme vorbehalten worden. (Verordnung
vom 24. Februar 1835.) Der Visitator, der ebenfalls ein

dem Administrationsrathe genehmer Mann sein muß, hat,
nachdem die Bewilligung ertheilt ist, die Ordensgelübde

abzunehmen. Er ist aber verpflichtet, über die geschehene

vorschriftsgcmäße Anfrage an die Novizen, bezüglich auf
ihren freien ungezwungenen Willen, und über die darüber

gegebenen Erklärungen, dem Administrationsrathe einen

Verbal Proceß einzusenden. Damit hat es der Admini-

strationsrath in seiner Hand, je nach seiner Gesinnung

lästige V«Nationen gegen die Aufzunehmenden anzuwenden,

und bringt diese willkürliche Beschränkung der Novizenaufnahmc

zugleich Nachtheile für das Kloster selber mit sich, indem

immer mehr Candidatinnen da sind, als Aufnahme finden,
und während des langen Wartens oft gerade die Tüchtig-

stcn anderwärts unterkommen.

Die Aufsicht des Administratioußrathes erstreckt sich auch

auf das Vermögen der katholischen Landcapitel und

auf die Verwendung desselben, wie wir das nächste Mal

nachweisen werden. (Schluß folgt.)
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Zur Geschichte des Dasel'schen Diöcesan-Seminars.

>-i Folgeiwes ist der Wortlaut des revidirtcn Ent-

Wurfes eiuer Uebereinkunft über Errichtung eines gc-

meinschaftlichen Priesterseminars für das Bisthum Basel

vom 17. September 1858.

Die sämmtlichen löblichen Stände der Diöcese Basel

verpflichten sich zur Theilnahme an dem in der bischöflichen

Residenz zu errichtenden Seminar, auf nachstehende Grund-

lagen hin und unter dem Vorbehalte, wenn denselben nicht

nachgekommen werden sollte, von dieser gemeinsamen Anstalt

sich zurückziehen zu können.

Grundlage des Seminars.
§ 1. Das am Sitze des Bischofs und des Domcapitels

zu errichtende Seminar ist für die practische Ausbildung

zum Priesterstande bestimmt und soll daher von den diesen:

Stande sich widmenden Jünglingen erst nach vollendeten

theologischen Studien, und zwar höchstens auf ein Jahr
besucht werden müssen.

§ 2. Der an demselben zu ertheilende Unterricht und

die damit zu verbindenden Uebungen sollen sich einerseits

auf die allgemeine Wiederholung der vorangegangenen theolo-

gischen Studien, anderseits auf eine umfassende Anleitung

zur practischen Seclsorge, zur würdigen Feier des Gottes-

dienstcs und zu einem standesgemäßen pricstcrlichen Lebens-

wandet ausdehnen.

8 3. Dem Seminar werden ein Regens und ein Sub-

regens vorgesetzt. Erforderlichen Falles kann, mit Berück-

sichtigung der eigenthümlichen Bedürfnisse des französischen

Diöcesanelerus, noch ein zweiter Subregens angestellt werden.

Die gedachten Angestellten haben unter der Aufsicht des

Bischofs und der ihm nach Art. 8 der Übereinkunft beige-

gcbcncn vier Domherrn, den vorgeschriebenen Unterricht

und die damit verbundenen practischen Uebungen zu besor-

gen. Ueberdieß wird einem derselben die Oeconomie-Ver-

waltung der Anstalt übertragen.

§ 4. Der Regens und der Subregens, der deutschen

und französischen Sprache mächtig, werden ans der Welt-

geistlichkeit der Diöcese durch den Bischof ernannt.

Der Bischof erklärt, es als seine Pflicht zu erachten,

zu diesen wichtigen Stellen nur solche Männer zu wählen,

welche auch das Vertrauen der Mehrheit der Diöcesan-Nc-

gierungen besitzen. Dieselben haben sich, bevor er zu einer

Wahl schreitet, darüber auszusprechen.

U. Aufnahme in's Seminar.
8 5. In das Seminar dürfen in der Regel nur Jüng-

tinge aus den Kantonen, welche die Diöcese bilden, und

auch nur solche zugelassen werden, die sich durch ordnnngs-

gemäße und befriedigende Zeugnisse, sowohl über das Stu-
dium sämmtlicher theologischer Lehrfächer, als über ihre

guten Sitten, bei den: Bischöfe und der betreffenden Negic-

rung genügend ausweisen können. — Ausnahmsweise kann

der Eintritt auch Jünglingen aus anderen Diöccscn gcstat-

tet werden, wenn hinlänglicher Platz vorhanden ist.

Die Seminaristen sind, nach vollendetem Seminarknrse,

mit einem ordentlichen, vom Bischöfe unterzeichneten Zeug-

nisic ans der Anstalt zu entlassen. >

0. Oeconomie der Anstalt.

8 8. Die mit dem Seminar verbundenen Kosten, welche,

nach dem jeweiligen Bestände der katholichen Bevölkerung,
durch sämmtliche Diöccsankantone gemeinsam zu bestreiten

sind, bestehen:

a.Für die Gründung des Seminars: in der er-

sien, bloß innern, seiner Bestimmung entsprechenden

Einrichtung des von dem Stande Solothurn für das

Seminar herzugebenden und zu unterhaltenem Gebäudes

und in der Anschaffung der dazu erforderlichen Gcräth-
schaftcn, nach einer für beide Gegenstände von der Re-

gicrnng dieses Standes vorzulegenden und durch die

Diöccsanconfercnz zu genehmigenden Kostenberechnung.
b. Für die Zukunft: in dem jährlichen ordentlichen

Unterhalte dieser Gerätschaften; — in den Haushal-
tungskostcn für die Regens und die Dienerschaft des

Seminars; in dem jährlichen Gehalte der Erstem und
dem Lidlohne der Letztem; — sowie endlich in den

nothwendigen der Anstalt verbleibenden Lehrmitteln und
Büchern.

Für den Gehalt eines Regens sind Fr. 2400 ; — wem:
jedoch derselbe ein residircnder Domherr sein sollte, nur
Fr. 600 als Zulage, — und für jenen eines Subregens
Fr. 2000 bestimmt. Außerdem erhalten sie Kost und Woh-
nung im Seminar.

Für die nöthigen Lehrmittel und Bücher werden für das
erste Jahr Fr. 600, und für jedes folgende Jahr Fr. 300
ausgesetzt.

§ 7. Die Seminaristen haben während ihres Aufent-
Haltes in der Anstalt ein angemessenes Kostgeld zu bezahlen,

welches von der Regierung von Solothurn, im Einverständ-
niße mit der Negenz, alljährlich bestimmt und von den

Alumnen vierteljährlich vorausbezahlt wird.

§ 8. Jeweilen auf den Schluß des Jahres soll über
den Haushalt des Seminars eine ordentliche Rechnung durch
den Oeconomieverwalter der AnstaK abgefaßt und von der

ganzen Regenz unterschrieben werden.

Zum Beweise ihrer Anerkennung ist die Rechnung auch

mit den Unterschriften des Bischofs und der ihm vorschrifts-
gemäß beigegebencn vier Domherren zu versehen. Die Re-

gierung von Solothurn wird sodann diese Rechnung prüfen
und sammt ihren Nevisionsbemerkungcn der Diöcesanconfc-
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renz, zum Behilf endlicher gemeinsamer Prüfung und Ge-

nehmigung, zustellen.

Der Rechnung soll jedesmal beigelegt werden:

u. Das Namcnsverzeichniß der Alumnen, welche während

des Rechnungsjahres das Seminar besucht haben, mit

Angabe der in derselben zugebrachten Zeit;
b. ein spécifiâtes Verzeichnis; über die im Rechnungsjahre

angeschafften Lehrmittel und Bücher;
e. ein ordentlicher Katalog über sämmtliche der Anstalt an-

gehörige wissenschaftliche Gegenstände;
ck. endlich ein vollständiges Inventar des dem Seminar

eigenthümlichen Mobiliars.
Am Fuße jedes dieser Verzeichnisse hat der Regens des-

sen Verification zu bescheinigen.

0. Aussicht des Staates.
§ 9. Es wird der h. Regierung jedes einzelnen Diö-

ccsantantons oder auch der Gesammtheit dieser bohcn Rc-

gierungcn freigestellt, zu jeder beliebigen Zeit Einsicht
über das Seminar in. seinen verschiedenen Be-
zichnngcn zn nehmen oder nehmen zu lassen.

§ 19. Vom Bischöfe sollen jcweilen, durch Vermittlung
del Negierung von Svlothnrn, den sämmtlichen Diöcesan-

ständen die Tage der Endprüfung eines jeden Scminarkur-

ses frühzeitig genug angezeigt werden, damit diese nach Gut-
finden zu derselben ihre Commissarien abordnen können.

§ 11. Die, mit Beachtung vorstehender Grundlagen

durch den Bischof, unter Zuziehung der vier ihm vorschrifts-

gemäß beigegebencn Domherrn, für das Seminar zn er-
la s scn den Statute n, mit Ausnahme jener der religiös-
sittlichen Disciplin, solleil der Genehmigung der in
Konferenz versammelten Diöcesanstände unter-

legt werden.

Ueber diese Scminar-Ucbereintnnft und ihr Verhältniß

zum früheren Project ist der Redaction folgende Verglei-
chnng zugekommen, welche wir wörtlich mittheilen, uns
vorbehaltend, später selbst auf diese wichtige Angelegenheit

zurückzukommen.

>-, (Eingcs.) Aus der Vcrgleichung dieser Uebcrciu-

kunft vom 17. September 1858 mit jener vom Apostolischen

Stuhle verworfenen vom 28. Juli 1357 ergibt sich folgender

Unterschied:

l. Zst jenes clandestine Vcrkommniß der Stände unter sich,

vom 28. u. 29. März 1828, welches im frühern Semi-

narproject all mehreren Orten war angerufen worden,
ohnerachtet die kirchliche Behörde es nie und nimmer an-
erkennen kann, überall gestrichen worden. Damit aber

solche Wcglassung mit keinem Präjudiz für die geglaub-
tcu Hoheitsrechte der Stände verbunden erscheine, ist

auch das Concordat der Stände mit dem Apostolischen

Stuhle vom 26. März 1828 unerwähnt geblieben. Un

serer Ansicht nach wäre die Folge hievon, daß dem Bischof

von Basel von den Ständen zn günstiger Zeit immer

noch ein Knaben-Seminar für die Diöccsc zu for-

dcrn berechtigt bleibt, weil das Bisthumsconeordat zu

einem solchen verpflichtet, und die Stände in der gegen-

wärtigen Uebereinkunft durch Nichtcitirung dieses Con-

cordâtes auf zweideutige Art zu erkennen gaben, daß sie

das zu errichtende Priester-Seminar neben oder au-
ßcr dem Concordat und den hiedurch auferlegten Obli-

gationen wollen.

2. Hat die ganze Einleitung, weil abgekürzt, viel von dem

drohenden und anmaßlichcn Tone verloren, der an der

frühern hervorstach.

3. Ist in § 3 die ganze Seminar-Leitung einfach unter
dic A u f sicht d c s Bischo f s gestellt, während im frü-
Hern Project nur Mächst unter die Aufsicht des

Bischofs. Offenbar sah sich hier der Staat als höhere,

den Bischof als subalterne Autorität bezüglich der Se-

minar-Leitung an. Ein solcher Schimpf für Kirche und

Staat ist wohl mit Recht gestrichen worden!

4. In § 4 bleibt die Gratuität der Personen, die den Se-

minarvorstand bilden, ausgesprochen, doch in milderer

Weise. Im verworfenen Project darf der Bischof nur
solche Männer wählen, welche der Mehrheit der Stände

genehm sind; in der jetzigen Uebereinknnft erklärt sich

der Bischof durch sein eigenes Pflichtbewußt-
sein an solche Auswahl gebunden. Aber item, die Sache

bleibt wie vorhin; die Stände wollten sich, wie offen

erhellt, dieß Imbarnm in keiner Weise aus den Händen

winden lassen, und so wäre ohne diese Nachsicht der

Kirche das Seminar wieder gescheitert.

5. In F 5 fällt jede Anerkennung der s. g. Staats- oder

Ad missions-Examen, sowie die über alle Requisite

hinaus zuvor noch für den Eintretenden erforderte „ förm-
lichc Bewilligung" seiner Regierung weg.

6. Bezüglich der Staatsaufsicht begrüßen wir vor Allem

freudig in § 9 die Streichung jener Aufsicht s-C om-
mission zur „Beaufsichtigung der Wirksamkeit der wis-

senschastlichen und disciplinarischen Richtung, sowie des

gcsammten innern Lebens der Anstalt," wie sick das

frühere Project ausdrückte. Daher denn auch das „zu-
nächst" dem Bischof im § 3 des nämlichen frühern

Projects. Da war also das Seminar völlig als Staats-

anstatt proclamirt; jetzt ist es himgcgen kirchliche, wobei

nur den Regierungen allfällige Einsichtnahme freigestellt

wird.
7. In § 11 endlich wird zwar wieder an der Genehmigung

der Statuten durch die Stände festgehalten, aber in ei-

(Siehe Beiblatt Nr. 43.)



Beiblatt zu Nr. 43 der schweizerischen Mrchenzeitung 1858.

à Weise, die wahrlich der Kirche lein Recht mehr ver-

gibt. Alles nämlich, was die religiös-sittliche Disciplin
anbetrifft, die ganze Asccsc, die sittliche Zucht innert

und außer dein Scminarhausc, die Strasdisciplin, die

liturgischen Uebungen n. s. f., alles dieß bleibt von

der Staatshoheit, wie auch billig, unberührt und es kann

somit bezüglich der Genehmigung nur noch von den? rein

wissenschaftlichen und öconomifchcn Gebiete der Seminar-
Erziehung die Rede sein, welch' letztere, da die Stände
die Kosten bezahlen, sich von selbst versteht.

Fassen wir das Ganze noch in? Ucbcrblicke zusammen,
so begreifen wir leicht, daß eine Verständigung auf dieser

neuen Grundlage möglich war, und mit Rücksicht auf das

dringende Bedürfniß eines Seminars selbst räthlich."ff
Aber nothwendig ist, daß die Kircho hicbei nun genau fest-

halte an dem, was ihr eingeräumt, oder vielmehr, was ihr
nicht entrissen ist, — und zu wünschen, daß die h. Regie-

rungen bezüglich der Anwendung der ihnen noch vorbchal-
tenen Hoheitsrcchte loyal und redlich sich benehmen möchten

Wochen-Chronik. - -5 (Mitgcth.) Mit Recht

ist bereits aufmerke???? gemacht worden, daß die politische??

Hetzereien gegen die Katholiken (oder Ultramontane??) in
der Schweiz gar oft von protestantischen Pastoren
ausgehen. Würden gewisse Pastoren ihren Haß gegen
die katholische Kirche nur auf kirchlichen? Gebiet Luft ma-

chen, so wäre dieß nicht zu rechtfertigen, aber erklärlich;
allein daß sie ihren Haß in ein politisches Gewand

hüllen und durch politische Leidenschaften das Schweizer-

Volkes gegen die katholische Kirche und die katholische Geist-

lichtest aufzuhetzen suche??, das ist verwerflich und verdient

voi? der öffentliche?? Meinung und der Presse gezüchtigct

zu werden.

Es wurde bereits gemeldet, daß derjenige, der in der

„Gemeinnützigen Gesellschaft" die confcssivnclleu Wirre??

hineinzog und die Harmonie störte, ein Pastor war; daß

die Schrift, welche letzter Tage ii? St. Gallen ausging und

die katholische Kirche als die Zerstörern? des socialen Lc-

bens beschimpft, von eine??? Pastor stammt und von ei-

ner protestantischen Synode zum Druck verlangt wurde;
in der verflossenen Woche war es wieder ein Pastor, wcl-

cher die politische Versammlung zi? Langcuthal gegen den

sogenannten „Ultramontanismus" präsidirtc; auch wollen

Die Kirchenzeitung ist weitentfcrnt, über diesen Punkt in gegen-

wärtigem Augenblicke schon einen Nath ertheilen zu »vollen; sie

theilt hiermit nur einfach die Ansicht deS Tit. Einsenders mit und

überläßt das Urtheil getrost den kirchlichen Oberbehördcn.

gist Unterrichtete wissen, daß der jüngste Staatsstrcit im

Aargau wegen der Ehcvcrkündiguug im Ursprünge eben-

falls von gcnstsscn Pastoren angefacht wnrde. Zeigen
diese Erscheinungen nicht an, daß gewisse Pastoren,
welche der katholischen Kirche ans kirchlichein Gebiet nicht

beiznkommen vermögen, ihren Haß unter die Politik vcr-
stecken und mittels offener und geheimer politischer Agita-
tion durch die Staatsgewalt die kath. Kirche zu unterdrücken

versuchen Der Fels Pctri wird zwar ebensowenig durch

diese als durch andere Pastorcn-Trvbercien erschüttert wer-

den, allein unser Vaterland kann möglicher Weise da-

durch ii? Schaden kommen, und darum ist es Pflicht aller
friedliebende?? Schweizer, solchen politisircndcn Pasto-
reu die Maske abzuziehen und diese Leute dein Schweizer-
volle zu zeigen, wie sie in imtura sind, damit das Volk
sich vor ihren Hetzereien hüten kann.

>-> n Nûpàil III. nntlr Mniteiî. Da viele Menschen
ii? und außerhalb" dein Schweizerland von einer gewissen

Gespcnsterfurcht vor den Jesuiten geplagt werde??, so ist es

crhcbenswcrth, daß Kaiser Napoleon III. jüngster Zeit über
diese Gcspenflerscherei sich wegsetzte und auf seiner Reise
in Spanici? die Jesuiten selbst in der Gcburtsstättc ihres
Ordens zuLo y ol a besuchte. Dcr Kaiser und die Kaiserin
wurden vor den? Kirchcnportal von den Jesuiten empfange??
und begaben sich, umgeben von diesen Ordcnsmänncrn, in
das Innere des voi? dem hl. Jgnaz ehemals bewohnten
und noch im gleichen Zustande erhaltenen Zimmers, ver-
richtete?? in dcr großartigen Jesuitcnkirche ihr Gebet vor
den? Hochaltare und nahmen in? Saale des Jcsuitcu-Eolle-
giniils einige Erfrischungen an. „Die kaiserliche?? Majc-
„stätcn, — berichtet ein Augenzeuge waren über den

„Empfang sichtbar gerührt, sie fühlte?? sich wie Brüder im
„Kreise einer geliebten Familie." Der Bestich dauerte bis
8 Uhr Abends, überall auf allen Gasse?? und Straßen
wurde dcr Kaiser und die Kaiserin mit den? lebhaftesten
Beifall voi? Seite des spanische?? Volkes empfange??. Es
ist zu erwarten, dieses Beispiel des Kaiser Napoleons III.
werde Viele von ihrer Gespcnsterfurcht befreien und sie

überzeugen, daß die Jesuiten und ihre Afsiliirten (zu wel-
chen „Schweizerbot und Comp." hinfüro auch den Kaiser
und die Kaiserin rechnen wird?) keine Bocksfüße haben,
sonder?? Menschen sind, wie andere Adamskinder.

A- St. Gallen. Letzten Samstag, am Feste des hl.
Gallns, hielt Hr. Domdccan Grcith als Fcstprcdigcr eine

Anrede voll geistiger und religiöser Tiefe und Wärme über
das Erbe, welches der hl. Gallns seinem Volke hinterlassen,
und die Pflicht des letzteren, jenes Erbe treu zu bewahren
und zu benutzen. — Der Hochw. Hr. Abt Heinrich von
Eiusiedcln wohnte der Festfeicr des hl. Gallus bei und ce-



lcbrirte, da der Hochw. Hr. Bischof sich unwohl befindet,
das Pontificalamt.

^ Freiburg. (Brief.) Etwas ûbeî Eisenbahn-
lcr. „D'Jsebahnarbeiter, die si gar unbarbarische Lüt,"
sagte mir eine Person, die sich scheute Nachts, auszugehen.

Das sagt noch Mancher, obwohl mit andern Worten, kla-

gen ist aber nicht genug; ein verständiger Mann hat gcfun-

den, es geschehe auch zu wenig für di.se Barbaren; sie lc-

ben meistens ohne Gottesdienst, den sie manchmal mnth-

willig, manchmal wegen der Entfernung unterlassen und

auch wegen der Sprache, z. B. Italiener, nicht benutzen

können. Dieser fragte, ob es nicht rathsam wäre, sich die-

ser Leute anzunehmen, ihnen Aumôniers zu geben, die ih-

neu ill ihrer Sprache predigen konnten, und solche Maß-
regeln treffen, daß sie einem ordentlichen Gottesdienste bei-

wohnen könnten. Dieser Gedanke ist gewiß cmpfchlenswerth.

Ein anderer Gedanke kömmt nicht übel dazu, betreffend den

katholischen Gottesdienst in Zntcrlacken, der französisch gc-

halten wird, was mir. ganz fehlgeschossen scheint; für ein

paar Fremde, die einen Augenblick da sind, französisch prc-

digen und dann so vielen Katholiken der Gegend, die Deutsch

verstehen, aber nicht Französisch, kein Wort sagen. Diese

Klage kömmt von Katholiken der Gegend, die auch etwas

haben möchten.

>-l n Bern. In Bern wurden die ersten und zwar deß-

halb bekränzten Bausteine für den neuen katholischen Kir-
cbenbau mit einem prächtigen Scchsgcspann auf dcu Bauplatz

gcbracht. Der Anfang des Baues hat sich eben deßhalb vcr-

zögert, weil die Steingrnben wegen den Eisenbahnbauten keine

Steine liefern konnten. Es ist die Rede davon, daß der

rühmlichst bekannte Nydcckbrückenbaner, Herr Ingenieur
Müller von Altdorf, die Leitung dieses Kirchcnbaues über-

nehmen werde.

>-, n Luzern. (Brief.) In der Pfarrei Luzern ist gc-

genwärtig das Jubiläum, allein mail will nicht sehr großen

Eifer wahrnehmen, mit dem es begangeil wird. Man will
als Grund angeben, es sei nicht der rechte Zeitpunkt gc-

wählt worden, es sei noch zu viel Arbeit auf dem Lande,

es sei Herbstmesse, Kirchweihe, Theater ec. ; es mag viel-

leicht etwas an der Sache sein, allein wenn sonst Priester

und Volk voll heiligen Eifers an ein frommes Werk gehen

wollen, solche Hindernisse sind leicht zu überwinden; für
Andere ist es aber schwer, eine gelegene Zeit für solche rc-

ligivse Uebungen zu finden, weil es am Glauben fehlt und

somit keine Zeit solchen geeignet erscheint. In Solothnrn

sind laut Bericht am Abend eigene Predigten und ein be-

suchter Abendgottesdienst; in Luzern geschah außer dem durch

das bischöfliche Manoat Vorgeschriebenen bisher nichts Be-

sondcrcs.
'5 (Briq.) D»r Selbstmord gilt in den Augen des

Christen für eines der größten Verbrechen; deßwegen wurde

in frühern Zeiten dein Selbstmörder nicht nur die feierliche

Bestattung versagt, sondern auch der christliche Bcgräbniß-

platz. Hatte der Selbstmörder aus Furcht vor einem Cri-

minalurthcil sich entleibt, so hatte der Staat die entehrende

Strafe des Stranges ec. zur Abschreckung dieses scheußlichen

Verbrechens bisweilen selbst am Leichname vollzogen. Heut-

zutage wird in Oesterreich, in Bayern, selbst in Preußen
dem Selbstmörder die christliche Bcgräbniß versagt, der Bc-

gräbuißplatz ist in den verschiedenen Staaten ein verschic-

dener, theils die Richtstätte, theils ein abgelegener Ort am

Kirchhofe oder anderswo außer der geweihten Erde. Im-
mcrhin geht aus der Ansicht eines gläubigen Christen, wie

aus den Gesetzen der Staaten hervor, daß der Selbstmord
eines der größten Verbrechen ist und der Selbstmörder sich

durch den Selbstmord aus der Kirche excommuniât. Wie
mit dieser katholischen Ansicht das tonangebende „Tag-
blatt", das sich gar gerne Moniteur nennen hört, über-

einstimmt, geht aus Folgendem hervor. In Nr. 284 heißt
es: „München. Der Student, der seine Geliebte, die neun-
zehnjährige Tochter des Bildhauers Sanquinctti, in Mün-
chcn auf der Straße erschossen hat, ist ein G. Förner von
Edcnkobcn (Pfalz), ein sonst ausgezeichneter junger Mensch
von 22 Jahren und die Hoffnung seiner Eltern. Er ließ
sich durch Uebcrspannuug und Sentimentalität, jener in
Deutschland so häufigen krankhaften Seclenstimmung, zu

feiner That hinreißen, ohne den Muth zu besitzen,
seinem Opfer, wie er doch die Absicht hatte,-im
Tode zu folgen. Als er das Wasser der Jsar
rauschen hörte, kehrte er ihm feige den Nucken
und wanderte freiwillig in's Gefängniß." —
Wie durch und durch heidnisch und sinnlich tönt dieß nicht
in einem katholisch sein wollenden Blatte, und solche Leute
wollen für katholische Staatsmänner gelten, und sitzen über
Theologie und Kirche, über Priester uud ihre Lehre zu Gc-
richte und wollen Weisungen geben, wie gepredigt und Un-
terricht gegeben werden soll. Ein Cato von Utica, freilich
auch ein Heide, wäre gewiß eher dazu berechtigt gewesen,

als solche Leute, die sich selbst für weiß Gott was hallen.
Willi sau. (Brief.) In hiesiger Pfarrei wurden

unlängst Unterschriften für eine Bittschrift gesammelt, daß

in Zukunft an den vier aufgchvhcncn Feiertagen wenigstens
ein feierlicher Gottesdienst wieder möchte abgehalten werden,
wie dieses bereits schon anderwärts geschieht. Zahlreich er-

folgten die Unterschriften, welches eben beweist,, daß die

Aufhebung der Feiertage nicht in: Willen des Volkes gcle-

gen war, und daß es sich von der Feier derselben ungcrne
trennt. Insbesondere hier konnte man dieses bemerken in-
den: an den aufgehobenen Feiertagen beim Gottesdienste nn-

sere große Pfarrkirche immer so angefüllt war wie an Sonn-



und Feiertagen, zum großen Unterschiede von vielen andern

Pfarrkirchen. Es ledt also hier in der großen Mehrheit
des Volkes noch der alte katholische Glaube, welchen das

Bestreben der Ungläubigen und Jndifferentisten noch nicht

verflachen konnte.

Als ein unerfreuliches Gegenstück hicvon ist aber zu

melden, daß hier die rothen Grenadiere, von welchen in
der Kirchenzcitnng schon früher Meldung geschehen, dieses

Jahr am FrohnleichnamSfcstc w. vor dein Allerheiligftcn
'wieder nicht niederknicn wollten, obschon sie vom löbl. Kir-

chenrath, wie verlautet, neuerdings hiczu aufgefordert wer-
den. Bemerkenswert!) ist, daß diese Mannschaft nicht unter
dem eidgenössischen Militär-Reglement sondern unter dem

Pfarramt und Kirchenrath, welche ihr eine jährliche Unter-

stütznng verabreicht, steht, also aus eigener Willkür von
der früher erbaulichen Gewohnheit abweichend, die neumo-

dischc resormirte Neuerung angefangen. Früher war siebe-

rufen, zur Feierlichkeit des Festes und der Procession, zur
Erbauung beizutragen; nun aber frage man nach, ob sie

nicht eher zum Anstoße des gläubigen Volkes diene, welches

noch anbetend niederkniet und das Gegentheil für Unglan-

den, für Sünde hält?
Diese Angelegenheit wird man kaum geringe achten,

wenn man wohl beherziget, was die hl. Kirche durch das

Concil von Trient hierüber lehrt: „Es bleibt also kein

«Zweifel übrig, daß alle gläubigen Christen, nach
„der in der katholischen Kirche immer angcnom-
„mencnSittc, diesem heiligsten Sacramcntc, in Ehrer-

„bictigkeit die Dicnstvcrchrnng, welche dem wahren Gotte

„gebührt, erweisen sollen. ^Denn es ist deßwegen, weil es

„von Christus dem Herrn zur Gcnießung eingesetzt wurde,

„nicht weniger anbetungswürdig; sintemal wir glauben,

„daß in ihm der nämliche Gott gegenwärtig da sei, wel-

'chen der ewige Vater in die Welt gesendet hat, sprechend:

„Und Gottes Engel alle werden ihn anbetenlend wel-

„chen die Weisen kniefällig angeboten haben, nnd wel-

„cher endlich, wie die hl. Schrift bezeugt, von den Apo-

„steln in Galiläa angebetet wurde. Ueberdics erklärt der

„hl. Kirchenrath, es sei in der Kirche Gottes aus sehr fromme

„und religiöse Weise die Sitte eingeführt, daß dieses Hoch-

„erhabene, Hochw. Sacrament alle Jahre an einem beson-

„dern und festlichen Tage mit ausgezeichneter Verehrung

„und Festlichkeit gefeiert, und daß es ehrerbietig und ehr-

„fnrchtsvoll in Processioncn durch die Straßen und öffcnt-

„liehen Orte umgetragen werde. Denn es ist sehr billig,
„daß einige hl. Tage festgesetzt seien, wo alle Christen

„dem gemeinsamen Herrn nnd Erlöser in einer ausgczcich-

«neten und seltenen Bedeutung ein dankbares und nnber-

»gcßliches Gemüth beweisen für die so unaussprechliche nnd

«ganz göttliche Wohlthat, durch welche sein Sieg und Triumph

„über den Tod vergegenwärtiget wird. Und so geziemte

„es auch der Siegerin Wahrheit über die Lüge und Ketzerei

„zu trinmphircn, daß ihre Widersacher, in den Anblick sol--

„chen Glanzes und solcher Freudigkeit der ganzen Kirche

„versetzt, entweder, geschwächt und gebeugt, erblassen, oder

„von Scham ergriffen nnd verwirrt, endlich sich bekehren."

Couvil. Mill. 8K8S. 13.

Wie stimmt nun das Benehmen dieser Grenadiere mit
der Lehre der hl. Kirche überein, welche verlangt, daß „alle
gläubigen Christen" nach dem Vorbilde der Engel, der drei

Weisen nnd der Apostel den wahren Gott im heiligsten
Sacramente kniefällig anbeten. Wie stimmt serner ihr Be-
nehmen mit unserem Polizei-Strafgesetz (§ .134) übcrein,
welches Jedem eine Strafe-androht, welcher dem Allerhei-
ligsten nicht die gebührende Ehrerbietung (darunter war
früher immer das Niederknien verstanden, vergleiche die frü-
Hern Polizei-Gesetze) bezeugt? Ehre also dem löblichen Kir-
chenrath, daß er diese Neuerung mißbilligt nnd seine hier-
auf bezügliche Aufforderung erneuert hat, gewiß hat er hie-
bei nur im Sinne und Willen des gläubigen Pfarrvolkes
gehandelt, ebenso, wenn er es hiebet nicht bewenden läßt,
sondern namentlich die schon früher angedrohte Zurückzie-
hung der besagten jährlichen Unterstützung nöthigcnfalls
wirklich vollzieht, gemäß der Charactcrfestigkeit und Grund-
sätzlichkcit, die von einem Manne, vorzüglich aber von ei-

»er Behörde erwartet wiro.
>-< -ii- Zug. So eben ist eine „Verordnung über Errich-

tung eines ^engcnd-Gottesdienstes in Zug" erschienen nnd
hicmit der Beweis geleistet, daß der seit Jahren von Bc-
Horden und Volt wiederholt angercgte^Gcgcnstand nun glück-
lieh zur Reife gelangt ist. Alle Eltern, denen an der We-
cknng und Pflege eines lebendigen religiösen Sinnes in den
Herzen der Kinder gelegen ist, werden diese 'Neuerung mit
Freuden begrüßen.

Äuslcmd. Rom. Die Unterhandlungen der Regie-
rung des Großherzogthums Baden mit dem hl. Stuhle
wurden irr -ücntfchland neuerlich vielseitigen Besprechungen
unterzogen, und die Wortführer der Partei, welche die Con-
vcntion nicht will, klagen darüber, daß dieselbe nicht zu
Stande komme. Ohne im Rathe der Götter zu sitzen, oder
auch nur ein Götterbotc zrr sein, glauben wir dock die Per-
sichernng abgeben zu können, daß die Ursachen der Vcrzö-
gcrung des Abschlusses nur sccrrirdärer Art sind, und daß
es wahrhaft absurd wäre, zu erwarten, voir der noch ob-
schwebenden Differenz über das Plus und Minus der Pa-
tronatsrcchte werde die langwierige, kostspielige, principiell
schon vereinbarte und für den Staat wie für die Kirche
unentbehrliche Convention rückgängig gemacht, wieder ein

gerollt, und all mu. gelegt.
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-> Mau ist mck der Restauration des innern Thores
der Petcrskirche beschäftigt.

Portugal. Wir erfahren, daß die Kaiserin von Brasi-

lien, die oberste Vorsteherin der Wohlthätigkeitsanstalten,

ihre Demission als solche in die Hände des Königs von

Portugal niedergelegt hat. Ans die Bitten des snngcn Mo-

narchen ihre Demission wieder zurückzunehmen, antwortete

sie: daß sie es nur dann thun werde, wenn die Schwestern

vom hl. Vineenz von Paul wieder die freie Verwaltung

erhielten, und sich vollkommen rcspcctirt sähen. Die armen

Klosterfrauen werden hier, wie seiner Zeit die Jesuiten in

der Schweiz mißhandelt und verfolgt.

Frankreich. Eine Rede des Erzbischvfs Dupunlonp über

den Geschichtsunterricht macht großes Aufsehen. Die

ganze Zukunft Frankreichs hängte vom Unterrichte der Ge-

schichte ab. Man muß nämlich bedenken, daß die Jugend,

welcher man heute Geschichte vorträgt, morgen welche ma-

chen wird, und daß sie im Leben Glück oder Unglück ha-

den werde, je nachdem sie die Vergangenheit gut oder schlecht

verstanden hat.

Deutschland. In Hamburg haben die Pastoren Deutsch-

lands wieder einen sogenannten „Kirchentag" gehalten. Die

Verhandlungen sollen dieses Jahr gemäßigter gewesen sein,

als früher. Unter Andern hielt Professor vr. Wurtke aus

Berlin ein Referat über den heidnischen Aberglauben im

Volksleben. Der Vertrag begann damit, daß er die große

Einheit Deutschlands im Aberglauben bei grv-
ßcr U neiuig keit im Gla u ben hervorhob. Das Zeit-
gemäße dieses Vertrags ward durch Hinwcisung ans die

Thatsache angedeutet, daß der Unsinn der klopfenden
und schreibenden Tische gerade unter den Gebildeten

grassire, die sonst sehr wenig von Mysticismus wissen wol-

len. Und später führte Dr. Schulz aus Mecklenburg sehr

treffend das Wort an : „am Tage spotten sie üben den lie-

beic Gott, und Nachts fürchten sie sich vor Gespenstern."

Oesterreich. Vor kurzer Zeit ließ sich ein preußischer

Officier, der Sohn eines hohen Regicrungsbeamteu, des

Ritters von Braunschweig in Brcslau, in die ka-

tholische Kirche aufnehmen. Dieser Convertit bewog auch

seinen Bruder, welcher Jus stndirte, den gleichen Schritt

zu thun, und dieser wird jetzt katholischer Priester. Nun

haben auch auf Zureden der beiden Brüder ihre zwei Schwe-

stern am Mariä-Heimsuchungsfcste zu Brcslau in die Hände

des Fürstbischofs Heinrich Förster das katholische Glaubens-

bckenntniß abgelegt. Ich kann mich nicht erinnern, daß

diese Thatsache in einem öffentlichen Blatte berichtet wor-
den wäre.

Wien. Se. Em. der Cardinal Erzbischof von Rauscher

hat in einer Currcnde den Clerus der Erzdiöcesc angewic-

sen, „dem Volk von der Kanzel herab die Wichtigkeit und

Heilsamkeit der Concilien in der Kirchenprovinz bekannt

zu machen und faßlich darzustellen; ferner dasselbe zu be-

lehren, daß nach dem Concilium von Trient das Pro vin-
cial-Collegium alle drei Jahre sich versammeln solle."

Am 18. October wird die Kirchenversammlung in Wien

berathen, „was zur Forderung des Glaubens dienen kann."

Während der Versammlung sotten von den Gläubigen Bet-

stunden abgehalten werden. Auch im Schweizerland
hoffen die Gläubigen, der Tag werde hereinbrechen, wo die

Schweizer-Bischöfe sich in einer Versammlung vereinigen
können.

Preußen. Berlin. Die „Gcrichtszcitnng" schreibt als

Commentar zu hiesiger freier Bibelforschung: „Seit dem

Mai d. I. treibt eine unbekannte Persönlichkeit,
die sich C. Fried. Will). Ppicring unterzeichnet, einen

eigenthümlichen Spick in der Stadt. Der Mann versendet

nämlich an allerlei Leute unter nnfraukirtem Kreuzband

Lithographien und Druckschristeil von anscheinend biblischem

Character, in denen er es jedoch namentlich auf Befehdnng

der Jesuiten abgesehen zu haben schmit, und läßt sich dabei

die Portobeschädigung, die er gewiß Vielen zufügt/ wenig
kümmern. Wir sind bemüht gewesen, aus den beiden uns

zugegangenen Druckschriften den eigentlichen Zweck des Man-
ues zu enträthseln, ohne daß uns das indeß gelungen wäre.
Nur so' viel scheint mit einiger Sicherheit daraus hervorzu-
gehen, daß C. Fried. Will). Spiering, wohnhaft Mauer-

straße Nr. 60, sich für den „Jüngling" hält, von dem der

Prophet Jeremias (Cap. 50 und 44) weissagt, daß ihn
der Herr senden werde, um Babel zu zerstören. Wenigstens

versichert Spiering, daß er dieser Jüngling sei. Unter

Babel versteht nun Spiering hinwieder die Jesuiten ; und

wenn der Prophet ferner, sagt, daß jener Held des Geistes

vom Jordan kommen werde, der zu Miternacht entsprang

und iil das todte Meer verläuft; so erklärt Spiering um
auch diese Bezeichnung in Einklang mit seinem außerordent-

lichen Missionsberufe zu setzen, dieselben dahin, daß Preu-

ßcn „das Land zur Mitternacht", und unter dem todten

Meere „das Gefilde Afrika's" zu verstehen sei, wohin, wie

er meint, seine Rede letztlich noch dringen werde. Mgn sieht,

Spiering ist wenigstens um die Auslegung der hl. Schrift
nicht verlegen und ein Erklärer derselben von großer Kühn-
Heck. Nebenbei, versteht sich, trägt Spiering alle die Wahr»

Hecken und die Irrthümer vor, die ihm durch den Kops

schwirren und von denen er glaubt, daß er „Babel", die

„römisch-babylonische Finsterniß" damit werde erschüttern kön-

ncn. Ein seltsamer Heiliger l

Interessant ist namentlich seine eigene Mittheilung über

den gegenwärtigen Bekehrungsversnch mit einem Jrrvingia-
ncr, der damit endete, daß sich beide, nachdem sich jeder

(Siehe Ertra-Beilage Nr. 48.)



Ertra-Beilage zur Schweizerischen Kirch enzettung Nr. 1858.
«

zum Werkzeug des heiligen Geistes erklärt, aus der Bibel

bewiesen, daß immer der Andere vom bösen Geiste besessen

sei. Gott erbarme sich solcher Wirren auf Kosten des hei-

lägen Geistes!

Schweden, Man hat es in Schweden übernommen,

dem von Europa cinmnthig ausgesprochenen Tadel über die

schwedische Unduldsamkeit, wie sie erst jüngst in grellster

Weise sich geäußert, mit einer Vertheidigung entgegen zu

treten. Und zwar hat dies General Lefrcn in der halbof-

ficicllcn „Svenska Tidningen" in einem Artikel gethan,
den er vermuthlich, um dem ans ihm wehenden Geiste gleich

zubleiben, seinen Namen in verkehrter Bnchstabenfolgc bei-

setzte, „Warum," fragt er, „fordert das Gesetz eine so

strenge Folge?" und beantwortet sofort die Frage: „Weil
diese Consegucnz das einzige wirksame Mittel ist, das Land

gegen das Wiedereindringen der katholischen Religion zu

schützen," Die Bemühungen aber, die der Jcsnitismns
mache, der katholischen Religion hier Prosclyten zu gcwin-

nen, sei eine von Jedermann als dringend angesehene Ge-

fahr, gegen die man sich nur durch die härteste Strenge,
wie die Verbannung, die Entziehung des Vermögens und

Erbrechtes währen könne. Mit Abschaffung dieser Strafen

wäre auch die lutherische als Staatsreligion abgeschafft, und

sei den Angriffen der christlichen Sccten, des Katholicismus
und des mehr und mehr um sich greifenden modernen Hei-

denthnms preisgegeben. Von der Vernichtung aber, die

ihnen durch dieses drohe, würden sich diese Sceten alle zu-

letzt um jene klugen und thätigen Männer schaarcn, die

wissen, daß sie sich nicht nur jenes zu erwehren, sondern

auch die Sccten unter ihre geistige Macht zu vereinigen

vennögeu. ^ìnd ì>ie Ae^uìlen uud ìl)v >)er'

Papst. Diese sind es demnach, die am meisten die Abschaf-

fung jener Strafen wünschen müssen. Lefrcn bezeichnet so-

dann als Schildträger und Borkämpfer des Katholicismus

alle Humanitarier und Liberale, die in Wort, Presse oder

auf der Tribüne die Abschaffung jener Gesetze verlangen,

oder durch ihre Indifferenz nicht zu deren strenger Aufrecht-

Haltung beitragen. Entweder dieses oder jenes wählet, ruft

er seinen Landsleuten zu. Indem er noch in weinerlicher

Weise Gustav Adolphs erwähnt, der für die lutherische Re-

ligion im Kampfe gefallen sei, beschwört Lcfren die schwc-

dischen Lutheraner, um der Sclbsterhaltnng willen sich jedes

Eindringens, die alten Gesetze abschwächender und dem

Katholicismus Thür und Thor öffnender Reformen zu er-

wehren! Der Lcfren'sche Artikel läßt voraussehen, daß fortan

die schwedische Intoleranz mit voller Wucht auf dem Katho-

lieismns lasten werde. S» bekennen jetzt schon die Mor-

wonen, die zahlreich am Strand von Malmö wohnen, laut

ihren Glauben, ohne auch nur durch eine Ahndung seitens

der Behörden behelligt zu werden, eben so die Sccte der

„Leser", die trotz der scandalösen Auftritte, welche ihre Pre-
digcr veranlassen, weder von der Polizei, noch vom ClcruS
bemerkt werden wollen. Mag sich nun die schwedische Nc-

gierung gegen jene Anklagen vertheidigen, wenn sie anführt,
daß der Mvrmonismns w. mit dem Lutheranismns das

Eine protestantische Princip gemein habe, der Katholicismus
ihm aber direct entgegenstehe, so versteht sich dieses eben so,

als wenn die schwedische Kirche und Regierung Sccten, die

die Polygamie in die Civilisation hereinführen, duldet, kei-

ncrlci Schonung aber für Solche hat, die sich in den Schooß
der katholischen Kirche flüchten.

China, Zn der „Oesterr. Corr." lesen wir: ,Missioo
<lo In (Meliineümo et (le Tonkin" ist ein Werk betitelt,
welches kürzlich zu Paris bej Charles Donniol erschienen.

Es faßt übersichtlich alle die großen und lehrreichen Ersah-

rungen zusammen, welche die Väter der Gesellschaft Jesu
auf ihren Bekchrnngsfahrten nach jenen fernen Weltgegen-
den sammelten und die nicht blos den cthno-gcographischcn

Studien, sondern auch fast allen andern Zweigen des mensch-

lichen Wissens wesentlich zu statten kommen. Insbesondere
im gegenwärtigen Augenblicke, wo das Reich d^r Geheim-
nisfe dem europäischen Verkehr erschlossen wurde und nach

jenen Gebieten überhaupt der Strom eines regen Verkehrs
sich hinlenken wird, ist die fragliche Veröffentlichung von
besonders hervorragender Bedeutung. Zunächst verdienen
die Handlungen der Opferung, der unbedingten Hingebung
an eine erhabene Sache, die darin verzeichnet sind, und an
den glänzendsten Zeitraum des christlichen Märtyrcrthnms
erinnern, die vollste Anerkennung. Die Sendung, welche
die katholische Kirche sich in Cochinchina und Tonkin stellte,
ist eine wesentlich gesittnngbringende; im Mittelpunkte ih-
res geistigen und moralischen Wesens ergriffen, werden die

dortigen Völker nicht blos äußerlich und materiell dem eu-

ropäischcn Interesse angeschlossen, sondern von dem Lebens-

hauche der europäischen Gesittung durchdrungen, welche in
ihrem tiefsten Grunde auf dem Christenthum,: beruht und
sich ohne die äußerste Gefahr von diesem niemals losreißen
kann. Die Herausgeber des Werkes sind die Väter Mon-
tezon und Estdve. Alle bedeutenden Organe der französi-
scheu Presse haben demselben ihre Anerkennung geschenkt

und nur den Wunsch ausgedrückt, die Fülle der über die

Sitten und Gebräuche, die religiösen und sittlichen Zu-
stände der dortigen Völker gemachten Angaben möge durch
fortgesetzte Mittheilungen dieser Art vervollständigt und
vermehrt werden. Die „Rovue ckes ckeux mouckes", die

bekanntermaßen auf dem kirchlichen Boden nicht gerade zn

Hause ist, bekennt sich ebenfalls zu dieser Meinung und
fordert die Gesellschaft der Vater Jesu selbst auf, den Wie-
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derabdruck der zwar schon alten, »der gleichwohl durchaus

nicht veralteten ,Màoires concernant ta vbine" zu vcr-

»ustalteu. Sie nennt letzteres Werk ein wissenschaftliches,

literarischcs und geschichtliches Denkmal, welches eine uu-
auslöschlichc Spur hinterlassen habe. Jedenfalls erheben

sich derartige Leistungen über die Fläche einer gewöhnlichen

literarischeu Arbeit, den fie haben nebst ihrem Wissenschaft-

lichen auch einen evangelischen Werth, sie beleuchten und

verherrlichen die unverwüstliche Kraft des katholischen Gc-

dankcns, der mit den Grundsätzen wahren Fortschritts und

ächter Bildung überall und in sämmtlichen Beziehungen im

vollen Einklänge steht.

Schweizerischer Pius-Verein.

De -

ca

Ein Orts-Vcrein hat sich gebildet im deutschen 5

nat des Kts. Freiburg.

Personal-Chronik. Ebueanung. sScbwyz.j Sonntags, den 10.

October ward der Hockiw. Hr. M. Gyr gewesener Pfarrer in Wengi,
Kt. Thurgau, seit März d. I. Kaplan in Rothenthurm, von der Ge-

meinde Jberg zum Kaplan gewählt.

àà pts» Vsusss. sAargan.s Kaspar Meyer in Eggenwyl läßt
für die dortige Kircbe eine Glocke von ktiilv Fr. gießen.

Zur Nachricht. Eine Einsendung über die Tcssincr-Zustände folgt
in nächster Nummer.

Kirchliche k literarisch! Anzeigen.

Im Verlag der Th ei ssin g'sehen Buchhandlung in Münster wird
auf Subscription erscheinen : zu haben in der S cherer 'sehen Buchhand-
lung in Solothurn:
Abbs Iiohrbacher's Universalgeschichte der katho-

llschen Äirche. Aeutsche Misgaöe, nach der dritten
Originalausgabe mit Rücksicht auf dic Qucl-
leu aus dem Frauzösischcu übertragen, mit
Zusätzen vermehrt und mit Nachweisen ver-
sehen. 29 Bände in gr. 8. nebst allgemeinem Register.
kSubscriptionspreis für jeden Band, im Original aus 3ö —40
Bogen in gr. 8. bestehend Fr. 6.

Allen Freunden der Geschichte, die sich für das Erscheinen einer
Würdigen deutschen Ausgabe dieses classischen Werkes interessiren, diene

zur Nachricht, daß der ausführliche Prospectus so wie
zwei gedruckt vorliegende Lieferungen zur Ansicht durch jede
Buchhandlung zu beziehen sind.

In der Scherer'schen Buchhandlung in Solothurn ist zu haben

Beda Weber, Cartons aus dem deutschen Kirchenleben.
Preis Fr. 8. 6(1.

Dieringer, vr. F. F., Lehrbuch der katholischen Dog-
matik. 4. sehr vermehrte uud verbesserte Auflage. Preis
Fr. t(1. ,75.

Charakterbilder der allgemeinen Geschichte. Nach den
Musterwcrkeu der Geschichtsschreibung alter uud neuer
Zeit. Den Studirendcn höherer Lehranstalten, sowie den
Gebildeten aller Stände gewidmet von vr. A. Schöpp -

n cr. ll. Theil: Mittelalter. III. Theil: Neuere Zeit-
Preis für den Band Fr. 5. 7(1. — Der I. Band: Alte
Geschichte, erscheint später.

Predigten für wahre Aufklärung und Bildung, gehal-
ten zu München von A. Westermayer. 4 Bände.

Fr. 17. 85.

In der Schercr'schen Buchhandlung in Solothurn ist zu haben:

Jubiläums-Büchlein
für das Aisihum Basel

oder

Erlaß, Unterricht und Gebete
für das

Jubiläum im Jahre des Heils 1838.

Mit bischöfl. Approbation. 64 Seiten stark. Preis 2(1 Ct.,
oder das Dutzend Fr. 1. 89.

Inhalt:
Hirtenbrief des Hochwsb Bischof von Basel. Unterricht über das

Jn.iläum Andachtsübungen, als: Gebet am Vorabende des Juki-
läums. Anrufung des HI. Geistes hei Eröffnung des Jubiläums. Ge-
bete beim ersten, zweiten und dritten Kirchenbcsuche. Schlußgebct. Bv
Nsum ürämn». Litanei znm allerheiligsten Ngmen Jesu. Litanei zur
Mutter Gottes. Litanei von allen Helligen.

!» an voibesverstopkung mill elan vision daraus ont-
A springenden Ivranlebeitsn vnipkeblvu rvir auk's Ileus

ckiv sobs» oki angekündigten

Vttêi Vî'.

aufgemuntert dureli élis vislsn Xengnisse über deren «
ausges:eiebnvte Wirkung, die rvir von allen Leiten <ls

ei batte». Wer diese Villen nielit blos ank unsere
Vinpleltlung bin gvbraueben rvill, bann von uns
Adressen Iiaben von soleben Herren, clie «lisse vil-
lvn mit sebr gutem Vrkolge gebrauebe» und clie gerne
Auskunft darüber ertbeilen. Wir Iiaben Vorratb von
drei Lorten : Kr. 1 svbvvaeb, Kr. 2 luittslstark, Kr. 3

starb in Lebaebteln von 120 Villen 2u 4 vr. ver
IZetrag rvird auk der vust uaebgenommen.

Lokerer'sede öllekkavillllllA

Bei B. Sch wcudimauu, Buchdrucker, iu Solothurn
ist soeben erschicucu:

St. Arsenkatender
siir das Jahr 1859.

Herausgegeben vom Verein zur Verbreitung guter Dächer.
5 Bogen Text mit 8 Bildern und 5 Vignetten, sammt
dem Mouatsbogeu mit einem vollständigen Jahrmarkts--

Verzeichnis; und 12 Vignetten.

Preis 2« Ct.
Vorlag d^r Scherer'schen Buchhandlung in Solothurn. Druck von ichwcndimann in Solothurn.


	

